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36. CDH-Vertriebsbarometer:  
Verbesserte Lage bei weniger  
verhaltenen Erwartungen
In der Befragung der Handelsvertreter zum 36. Online-Vertriebs-
barometer im März-April 2023, wurde die aktuelle Geschäftslage 
zwar von einem geringfügig niedrigeren Anteil der Teilnehmer als 
im Herbst positiv, aber von einem deutlich höheren Anteil unverän-
dert und einem spürbar geringeren Anteil schlecht beurteilt. Deut-
lich besser als im vergangenen Herbst, wurde die jeweilige aktuelle 
Branchenlage gesehen.

Sowohl die kurzfristigen Geschäftsaussichten als auch die langfris-
tigen Perspektiven wurden von deutlich höheren Anteilen der Teil-
nehmer besser oder unverändert beurteilt. Entsprechend geringer fiel 
jeweils der Anteil der pessimistischen Beurteilungen der kurz- und 
langfristigen Perspektiven aus. Auch die Unsicherheit nahm ab. Die 
wichtigsten Ergebnisse finden Sie unter: https://cdh.de/news-pres-
se/vertriebsbarometer/ 

Änderungen bei der  
Handelsregisteranmeldung eines 
GmbH-Geschäftsführers

Soll ein neuer GmbH-Geschäftsführer zum Handelsregister angemel-
det werden, sollten seit Anfang des Jahres 2023 gesetzliche Än-
derungen bei der Abgabe der Versicherung, das keine Bestellungs-
hindernisse in der Person des Geschäftsführers vorliegen, beachten 
werden. Auf diese Weise lassen sich unnötige Verzögerungen bei der 
Handelsregisteranmeldung vermeiden.

Wird eine GmbH neu gegründet oder findet ein Wechsel in der Ge-
schäftsführung statt, ist die Anmeldung des (neuen) Geschäftsführers 
beim zuständigen Handelsregister erforderlich. Das Gesetz verlangt 
bei der Anmeldung gemäß § 8 Abs. 3 GmbHG und § 39 Abs. 3 
GmbHG, die Abgabe der Versicherung, dass keine Bestellungshin-
dernisse in der Person des Geschäftsführers vorliegen. Hierdurch soll 
die persönliche Eignung des Geschäftsführers sichergestellt werden.

Fehlerhafte Angaben bei Abgabe dieser Versicherung haben grund-
sätzlich zur Folge, dass die Anmeldung zum Handelsregister zunächst 
nicht erfolgt. Eine nachträgliche Korrektur ist zwar möglich, sie verzö-
gert allerdings unnötig die erfolgreiche Eintragung ins Handelsregister. 
In diesem Jahr sind bereits mehrere Änderungen in Kraft getreten bzw. 

stehen demnächst bevor, die zur Vermeidung von formalen Fehlern 
bei der Anmeldung beachtet werden sollten.

Die Versicherung, dass keine Bestellungshindernisse in der Person des 
Geschäftsführers vorliegen, umfasst häufig die nicht zwingend erfor-
derliche Angabe, dass der neue Geschäftsführer nicht als Betreuter 
einem Einwilligungsvorbehalt unterliegt. Bisher wurde hierzu auf § 
1903 BGB verwiesen. Hierzu ist allerdings nunmehr auf § 1825 BGB zu 
verweisen, da der Regelungsgehalt des bisherigen § 1903 BGB durch 
das Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts mit 
Wirkung zum 1. Januar 2023 in § 1825 BGB übertragen worden ist.

Außerdem musste bislang versichert werden, dass der Geschäfts-
führer u.a. keine Straftaten im Sinne des § 313 Umwandlungsgesetz 
begangen hat. Durch das am 1. März 2023 in Kraft getretene Gesetz 
zur Umsetzung der EU-Umwandlungsrichtlinie ist der bisherige § 313 
Umwandlungsgesetz vollständig in den § 346 Umwandlungsgesetz 
überführt worden. Somit muss bei der Abgabe der Versicherung auf 
§ 346 Umwand-lungsgesetz verwiesen werden, um den gesetzlichen 
Anforderungen gerecht zu werden.

Noch einen weiteren Punkt gilt es spätestens ab 1. August 2023 
zu beachten. Denn mit der Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie 
wurde § 6 Abs. 2 S. 3 GmbHG eingefügt. Hierdurch wird die Abgabe 
der Versicherung, dass der künftige Geschäftsführer keinem Berufs-
verbot unterliegt, auch auf bestehende Berufsverbote in der EU und 
dem EWR erweitert. Gelten wird diese neue Vorschrift – obwohl sie 
bereits im Gesetzestext steht allerdings erst ab dem 1. August 2023 
gemäß Art. 11 Abs. 1 EGGmbHG. Soweit noch nicht feststehen sollte, 
zu welchem genauen Zeitpunkt die Anmeldung zum Handelsregister 
eingereicht werden soll, ist zu empfehlen, die o.g. Versicherungen 
vorsorglich bereits in der erweiterten Form abzugeben.

Phishing-Mails im Namen das BMAS 
Aktuell warnt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 
vor Phishing-E-Mails. Die E-Mails enthalten eine angebliche Umfrage, 
die scheinbar im Namen des BMAS verschickt wurde. 
Das BMAS führt zu diesen Vorgängen weiter aus:
•  Es ist wichtig zu beachten, dass das BMAS keine Umfragen per 

E-Mail versendet. Diese Phishing-E-Mails sind ein Versuch, per-
sönliche Daten, wie Passwörter, Bankinformationen oder andere 
sensible Informationen, zu stehlen. In der Absenderadresse legiti-
mer Newsletter des BMAS steht hinter dem @-Symbol immer die 
Domain „abos.bmas.de“.

•  Sollte Ihnen eine E-Mail, die vermeintlich im Namen des BMAS ge-
sendet wurde, verdächtig vorkommen, prüfen Sie bitte immer die 
Absenderadresse. Klicken Sie niemals auf verdächtige Links oder 
öffnen Sie Anhänge in E-Mails, deren Authentizität Sie nicht sicher 
bestätigen können.
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